
 

HALLESCHE Krankenversicherung  MG 158 – 04.14 

auf Gegenseitigkeit  Seite 1 von 1 

Wesentliche Merkmale des Tarifs bKV-HP und ZbKV-HP 
 

Heilpraktiker

 100% Kostenerstattung für Heilpraktikerbehandlungen

 

Höchsterstattungsbetrag je nach gewählter Tarifstufe 

 Je Person und Kalenderjahr gilt ein Höchsterstattungsbetrag  

      von insgesamt 

180 € in Tarifstufe I 

300 € in Tarifstufe II 

420 € in Tarifstufe III 

 

 

Tarif bKV-HP und ZbKV-HP (Heilpraktiker) 

Krankheitskosten-Zusatzversicherung  
Fassung Mai 2014 
 

Der Tarif (Teil III der Allgemeinen Versicherungsbedingungen) gilt nur in Verbindung mit Teil I (Musterbedingungen des Ver-

bandes der privaten Krankenversicherung [MB/KK]) und Teil II (Tarifbedingungen) der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, 

sowie in den Tarifen bKV/Gruppe in Verbindung mit den Zusatzbedingungen für die arbeitgeberfinanzierte betriebliche Krankenzu-

satzversicherung nach bKV-Tarifen und in den Tarifen ZbKV/Gruppe mit den Zusatzbedingungen für die Krankenzusatzversiche-

rung nach ZbKV- und ZbKVA-Tarifen. 

 

I. Versicherungsfähigkeit  
 

1. Versicherungsfähigkeit in der Gruppenversicherung 

1.1 Tarif bKV-HP/Gruppe 

Versicherungsfähig sind alle Personen, sofern sie als Mitar-

beiter/-in in der arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Kranken-

zusatzversicherung im Rahmen des Gruppenversicherungsver-

trages versicherbar sind (bKV-HP-Mitarbeiter). 

 
1.2 Tarif ZbKV-HP/Gruppe 
Versicherungsfähig sind – soweit im Rahmen des Gruppenver-

sicherungsvertrages versicherbar -  

 

a) Ehegatten, Lebenspartner gemäß § 1 Lebenspartnerschaftsge-

setz, Lebensgefährten und Kinder eines bKV-HP-Mitarbeiters 

solange der bKV-HP-Mitarbeiter nach Tarif bKV-HP versichert 

ist, 

 

b) Mitarbeiter/innen die nicht in der arbeitgeberfinanzierten be-

trieblichen Krankenzusatzversicherung versicherbar sind und 

deren Ehegatten, Lebenspartner gemäß § 1 Lebenspartner-

schaftsgesetz, Lebensgefährten und Kinder,  

 

c) Rentner und deren Ehegatten, Lebenspartner gemäß § 1 Le-

benspartnerschaftsgesetz, Lebensgefährten und Kinder.  

 

d) Mitglieder des Versicherungsnehmers und deren Ehegatten, 

Lebenspartner gemäß § 1 Lebenspartnerschaftsgesetz, Lebens-

gefährten und Kinder.  

 

2. Versicherungsfähigkeit in der Einzelversicherung 

Tarif ZbKV-HP 

Versicherungsfähig sind außerdem alle Personen, die im unmit-

telbaren Anschluss auf den Verlust der Versicherungsfähigkeit 

nach 1.1 oder 1.2 ihr Weiterversicherungsrecht in der Einzelver-

sicherung in Anspruch nehmen. 

 

II. Versicherungsleistungen  
 

Erstattungsfähig sind die ambulanten Heilbehandlungen 

durch Heilpraktiker im Sinne des deutschen Heilpraktiker-

gesetzes (vgl. § 4 (2) MB/KK 2009)  

Hierzu gehören: 

Alle im Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker (GebüH) aufge-

führten Untersuchungs- und Behandlungsmethoden einschließ-

lich der dort genannten Heilmittel und Wegegebühren bis zum 

jeweiligen aufgeführten Höchstbetrag sowie vom Heilpraktiker 

verordnete Arznei- und Verbandmittel. 

 

Erstattet werden 100% der erstattungsfähigen Aufwendungen 

bis zur Höhe des in der vereinbarten Tarifstufe festgelegten 

Höchsterstattungsbetrages.  

 

III. Höchsterstattungsbetrag 

 

Je nach gewählter Tarifstufe gelten pro Person und Kalenderjahr 

folgende Höchsterstattungsbeträge:  

 180 € in Tarifstufe I, 

 300 € in Tarifstufe II oder 

 420 € in Tarifstufe III. 

 

Beginnt die Versicherung nicht am 1. Januar eines Kalenderjah-

res, dann vermindert sich für dieses Kalenderjahr der vorgese-

hene Höchsterstattungsbetrag um jeweils 1/12 für jeden nicht 

versicherten Monat. 

 


